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Drucksache Nr. 740 

zu Punkt 16.1 der Tagesordnung 

AUSTAUSCH-DECKBLATT 

zur Drs. 740, TOP 16.4. aus der Sitzung am 28.05.2009 

(Die Veränderungen ggü. dem Ursprungsdeckblatt sind in den Beschlusspunkten 

und dort fett hervorgehoben.) 

V o r l a g e 
Vertraulich - Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt! 

Gegenstand: 

Flughafen Lübeck - Weitere Entwicklung und Suche nach einem neuen Partner 

Beschlussvorschläge: 

1. (Bericht wurde in der Bürgerschaftssitzung am 28.05.2009 zur Kenntnis genommen) 
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, gegenüber der FLG mbH und deren Hauptge

sellschafter Glasgow Prestwick Airport Ltd. alle für die Einleitung und Durchfüh
rung einer Interessensbekundung erforderlichen Erklärungen abzugeben und Be
schlüsse zu fassen. Hierfür wird für die Interessensbekundungsphase ein Budget 
von 50.000 € freigegeben. Für die rechtliche Transaktionsberatung der Hansestadt 
Lübeck sind im Haushaltsjahr 2009 gem. § 82 GO bei Hhst. 0302.6520 - Steuerung 
von Beteil igungen/Gutachten im Rahmen der Zuständigkeitsordnung des Bürger
meisters 20.000 € überplanmäßig bewilligt, was hiermit zur Kenntnis gegeben 

3. Die Bürgerschaft ermächtigt den Gesellschaftervertreter einem Budget der FLG mbH für 
„Zugelassene Investit ionen" bis zu einer Höhe von 330.000 € zuzust immen. 

4. Die Bürgerschaft ermächtigt den Hauptausschuss nach Abschluss der interes-
sensbekundung bei Vorliegen von zumindest einer positiven Interessenbekun¬ 
dung Beschlüsse über die Fortsetzung des Transaktionsprozesses und für die Ein¬ 
leitung und Durchführung des Verhandlungsverfahrens, zu fassen. 

Begründungen: 

Zu Beschlussvorschlag 2): 

Dieser Beschluss ist erforderl ich, weil in der Sitzung am 28.05.2009 seitens der Bürgerschaft 
die Beschlussvorschläge vertagt worden sind mit der Maßgabe, bis zu diesem Zeitpunkt 
keine finanziellen Mittel weder bei der Hansestadt Lübeck noch bei der FLG mbH für den 
Transakt ionsprozess aufzuwenden. 

Weder die FLG mbH noch die Hansestadt Lübeck verfügen über die Ressourcen, einen 
Verkaufsprozess in der Kürze der Zeit zu organisieren und durchzuführen. Vor diesem Hin¬ 
tergrund bedient sich die FLG mbH eines externen Transakt ionsberaters. Für die Phase der 
Interessensbekundung wird seitens der FLG mbH ein Budget von 50 T€ vorgesehen. Sollte 
der Transakt ionsprozess danach in die nächste Phase eintreten, wird ein Budget von 255 T€ 
bei der FLG mbH veranschlagt. 

wird . 
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Bei diesem Transakt ionsprozess ist zu beachten, dass der Verkäufer der Anteile Glasgow 
Prestwick Airport Ltd. (Infratil) ist. Die Hansestadt Lübeck hat in diesem Sinne keine Ver fü 
gungsmacht über die 90 % - Gesellschafteranteile von Infratil an der FLG mbH und demge
mäß auch kein Verhandlungsmandat. Deshalb hatten sich Infratil und Hansestadt Lübeck 
darauf geeinigt, dass Infratil die FLG mbH beauftragt, nach einem neuen Partner für die FLG 
zu suchen. Zu diesem Zugeständnis war Infratil aber nur bereit, wenn sie von den Kosten 
der Partnersuche frei gehalten werden. Die Hansestadt Lübeck muss daher sowohl als Ge¬ 
sellschafter der FLG mbH als auch dem vorf inanzierenden Mehrheitsgesellschafters Glas
gow Prestwick Airport Ltd. gegenüber hierzu entsprechende Erklärungen abgeben. 

Der Aufwand von 50 T€ für die Transakt ionsberatung und Marktansprache ist der FLG als 
Auftraggeber zu erstatten. Es ist aber das Ziel, die Transakt ionsberatung im Rahmen des 
genehmigten Budgets bei der FLG mbH von 1.616 T€ zu bewirtschaften. Die derzeitige Bud¬ 
getentwicklung bei der FLG mbH lässt nicht erwarten, dass diese Budgetobergrenze über¬ 
schritten werden wird. In den ersten vier Monaten ist das Budget der FLG um 444 T€ besser 
als im PLAN vorgesehen. Diese Budgetverbesserung wurde erreicht durch Mehrerlöse und 
Kosteneinsparungen. Ohne das Netzwerk eines externen Beraters wäre es kaum möglich, in 
der Kürze der Zeit qualifizierte Interessenten zu identif izieren. Die spätere Erstattung erfolgt 
über eine Deckung im Fachbereich 2 im Unterabschnitt 8270 - Flughafen 

Für ein Mindestmaß an externer rechtlicher und steuerrechtl icher Beratung für die Phase 
„ Interessens-/Markterkundung" werden rund 20 T€ zusätzlich benötigt. Um die Interessen 
der Hansestadt Lübeck in dem anstehenden Transakt ionsverfahren zu wahren, erscheint es 
nach wie vor unerlässlich, externen jur ist ischen und steuerl ichen Sachverstand rechtzeitig 
und vorbereitend einzubinden. Die hierfür benötigten Ressourcen stehen BC-intern nicht zur 
Ver fügung. Die Deckung erfolgt aus der Hh-Stelle 0600.6520 R (IT-Service - Gutachten -
Rest). 

Zu Beschlussvorschlaq 3): 

Das Investit ionsbudget ist erforderl ich, damit die Geschäftsführung die absolut notwendigen 

Ersatz- bzw. Erhaltungsinvestit ionen zur ordnungsgemäßen Aufrechterhal tung der Sicherheit 

und des Flugbetriebs durchführen kann. Bei Gefährdung der Luftverkehrssicherheit (Blitz¬ 

einschlag in Sicherheitseinrichtungen wie unlängst geschehen oder Schlagloch in der Start-

und Landebahn) wäre die Geschäftsführung aus Gründen der Sorgfaltspfl icht unabhängig 

von Gesel lschafterbeschlüssen gezwungen, den Schaden bzw. Mangel zu beseit igen. An¬ 

dernfalls macht sich die Geschäftsführung strafbar. 

Das Investit ionsbudget dient dem Zweck, den Flugbetrieb und die Abfert igung der Kunden 

ordnungsgemäß gewährleisten zu können. Sollte hierzu die FLG nicht mehr in der Lage 

sein, würde das aller Wahrscheinl ichkeit zu Lasten der Geschäftsbeziehungen zu den Kun¬ 

den des Flughafens gehen. 

Vor diesem Hintergrund hat die FLG in den ersten vier Monaten diesen Jahres rund 107 T€ 
für Ersatzinvestit ionen aufgewandt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass seinerzeit bei der 
Verabschiedung der 3. Ergänzungsvereinbarung die Bürgerschaft keine Ersatz- bzw. Erhal¬ 
tungsinvesti t ionen genehmigt hat. In der Praxis ist das ein eher ungewöhnl iches Vorgehen, 
weil grundsätzlich jedem Unternehmen ein notwendiges Mindestmaß an Ersatz- bzw. Erhal¬ 
tungsinvesti t ionen zugebill igt werden muss, zumal wenn es sich um den Betrieb einer Infra¬ 
struktur handelt. Mit dieser Entscheidung wollte die Bürgerschaft aber deutlich machen, dass 
sie über den Investit ionsbedarf mitentscheiden wil l . 

Im Rahmen des Investit ionsbudgets soll eine Fluggasttreppe neu beschafft werden. Derzeit 
verfügt die FLG noch über drei leistungsfähige Fluggasttreppen. Um aber die von den Kun¬ 
den geforderte Abfert igungszeit von 25 Minuten pro Maschine gewährleisten zu können, ist 
die Beschaffung einer zusätzl ichen Fluggasttreppe erforderl ich, zumal wenn mehrere Ma¬ 
schinen gleichzeitig abzufert igen sind. Der Investit ionsrahmen liegt bei 25 T€. Alternativ wird 
geprüft, ob es wirtschaftl icher ist, die Fluggasttreppe zu mieten. 




